
 
 

 

 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG i. V. m. §§ 12, 14 - 19 der 9. BImSchV  

über den Wegfall des Erörterungstermins für ein Vorhaben der Bau-Union GmbH & 
Co. Vereinigte Schotterwerke KG, Flözlinger Straße 37, 78658 Zimmern o. R. 

 
 

Die Bau-Union GmbH & Co. Vereinigte Schotterwerke KG, Flözlinger Straße 37, 78658 
Zimmern o. R. betreibt den Abbau von Muschelkalk im Steinbruch Ettenberg bei Horgen, 
Gemeinde Zimmern o. R.  
 
Mit Schreiben vom 12.08.2021 und unter Vorlage von Antragsunterlagen, welche zuletzt 
am 13.07.2022 aktualisiert wurden, hat die Bau-Union GmbH & Co. Vereinigte Schotter-
werke KG einen Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Änderungsge-
nehmigung zur Erweiterung der Abbaufläche bei der zuständigen Genehmigungsbehörde 
– dem Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt des Landratsamtes Rottweil – ge-
stellt. Nach Vollziehbarkeit der Genehmigung soll mit der antragsgemäßen Umsetzung 
des Vorhabens begonnen werden.  
 
Dieses Vorhaben bedarf der immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung nach 
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) i. V. m. der Nr. 2.1.1 des An-
hangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV). Für das 
Vorhaben ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgesehen; 
diese ist unselbständiger Teil des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens. Das Genehmigungsverfahren wird nach § 10 BImSchG unter Beteiligung der Öf-
fentlichkeit durchgeführt. Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt Rottweil als untere 
Immissionsschutzbehörde. 
Zur Information der Öffentlichkeit lagen der Genehmigungsantrag sowie die dazugehöri-
gen Unterlagen vom 29.07.2022 bis einschließlich 29.08.2022 zur Einsichtnahme im 
Landratsamt Rottweil, Königstraße 36 in 78628 Rottweil sowie bei der Gemeinde Zim-
mern o. R., Rathausstraße 2 in 78658 Zimmern ob Rottweil während der Öffnungszeiten 
aus. 
 
Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben konnten innerhalb der Einwendungsfrist bis 
einschließlich 29.09.2022 erhoben werden. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind keine 
Einwendungen gegen das Vorhaben eingegangen. 
 
 
Gemäß § 16 der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) findet ein 
Erörterungstermin nicht statt, wenn Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht 
rechtzeitig erhoben worden sind, die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenom-



 

  

men worden sind, ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, die auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln beruhen oder die erhobenen Einwendungen nach der Ein-
schätzung der Behörde keiner Erörterung bedürfen. 
 
Der für den 18. Oktober 2022, 10.00 Uhr im Landratsamt Rottweil, Königstraße 36 in 
78628 Rottweil geplante Erörterungstermin findet daher nicht statt. 
 

Diese Entscheidung stellt keine Absichtserklärung der Genehmigungsbehörde über den 
Ausgang des Genehmigungsverfahrens im Sinne von § 38 Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz (LVwVfG) dar. Das Landratsamt Rottweil wird als Genehmigungsbehörde 
über den Antrag nach den Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes entschei-
den 
 
Rottweil, den 05.10.2022 
 
Landratsamt Rottweil, Untere Immissionsschutzbehörde 
 
gez. 
Bihl 
 
 
 
 


